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Anwendung von Systemschornsteinen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 18 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-

lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-

nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung, der in 

Tabelle 1 aufgeführten Bauprodukte und Systeme für Abgasanlagen und Tabelle 2 aufge-

führte Mantelsteine, für

 den Feuerwiderstand von 90 Minuten (LA901),

 den Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G2),

 den Einbau in Gebäuden mit erhöhter Wärmedämmung3, 

 die Durchdringung von Wänden, Decken und Dächern sowie

 die geschosshohe Ausführung der Abgasanlagen (Bewehrung)

Tabelle 1: Zuordnung der Produkte von Schornsteinen nach DIN EN 13063-14, Abgasleitun-

gen nach DIN EN 13063-25 und Luft-Abgas-Schornsteinen nach DIN EN 13063-36 und deren 

Klassifizierung und Leistungserklärung

Typ Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklärung Nr.:

A ABSOLUT DIN EN 13063-1 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP ABS 0024/1 2025-10-15

B ABSOLUT DIN EN 13063-2 – T200 N1 W 2 O00 DE-DOP ABS 0024/2 2025-10-15

C ABSOLUT DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50

DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 2 O00

DE-DOP ABS 0024/3 2025-10-15

D SIH DIN EN 13063-1 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SIH 0025/1 2025-10-15

E SIH DIN EN 13063-2 – T200 N1 W 2 O00 DE-DOP SIH 0025/2 2025-10-15

F SIH DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50

DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 2 O50

DE-DOP SIH 0025/3 2025-10-15

G ADVANCE DIN EN 13063-1 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP ADP 0070/1 2025-12-04

H ADVANCE DIN EN 13063-2 – T200 N1 W 2 O00 DE-DOP ADP 0070/2 2025-12-04

I ADVANCE DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50

DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 2 O00

DE-DOP ADP 0070/3 2025-12-04

J SIK DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50

DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 2 O00

DE-DOP SIK 0091/3 2025-10-15

K SIK DIN EN 13063-1 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SIK 0091/1 2025-10-15

L SEK DIN EN 13063-1 –T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SEK 0092/1 2025-10-15

M SEK DIN EN 13063-2 – T200 N1 W 2 O50 DE-DOP SEK 0092/2 2025-10-15

N SEK DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SEK 0092/3 2025-10-15

1 LA90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach 

DIN V 18160-60:2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise für das Brandverhalten 

von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und 

Prüfungen
2 DIN 18160-1:2023-02 Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausführung
3 In Verbindung mit Wänden, Decken und Dächern aus oder mit brennbaren Baustoffen
4 DIN EN 13063-1:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1: Anforde-

rungen und Prüfungen für Rußbrandbeständigkeit; Deutsche Fassung EN 13063-1: 

2005+A1:2007
5 DIN EN 13063-2:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 2: Anforde-

rungen und Prüfungen für feuchte Betriebsweise; Deutsche Fassung EN 13063-2: 

2005+A1:2007
6 DIN EN 13063-3:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3: Anforde-

rungen und Prüfungen für Luft-Abgasleitungen; Deutsche Fassung EN 13063-3: 

2007
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Typ Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklärung Nr.:

DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 3 O00

O SI4KP DIN EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SI4K 0025/3 2025-10-15

P MULTI DIN EN 13063-3 – T200 N1 W 2 O00 DE-DOP MUL 0037/3 2025-10-15

Q SOB DIN EN 13063-1 – T400 N1 D 3 G50 DE-DOP SOB 0092/1 2025-10-15

R AVANT DIN EN 13063-3 – T200 P1 W 2 O00 DE-DOP AVA 0036/3 2025-10-15

Die Produkte Typ A bis R in der Tabelle 1 bezeichnen vorkonfektionierte Systemabgasanla-

gen in der Montagebauweise; die werkseitig geschosshohen vorgefertigten Abgasanlagen 

tragen in der Bezeichnung zusätzlich das Wort "PARAT".

Tabelle 2: Zuordnung der Innenschalen und Mantelsteine, deren Klassifizierung und 

Leistungserklärung

Typ Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklärung Nr.:

S Profilrohr 

(isostatisch) mit 

Muffe

DIN EN 1457-27 – A3 N1 i WA

DIN EN 1457-27 – D4 P1 i WA

DE-DOP ISO 0002/2 2025-12-02

T Keramikrohr 

(plastisch) mit 

Nut und Feder

DIN EN 1457-18 – A1 N1 i DE-DOP 0003/1 2025-12-02

U Ceramic Flue 

Liner

DIN EN 1457-27 – B4 N1 i WC

DIN EN 1457-27 – D4 N1 i WC

DE-DOP 0004/2 2025-12-02

V ABSOLUT 

Mantelstein incl. 

Schaumbeton-

dämmung

DIN EN 124469 T400(N) G(50) Mi

DIN EN 124469 T600(N) G(100) Mi

DE-DOP 0010 2025-12-02

W SIH Mantelstein DIN EN 124469 T400(N) G(50) Mi

DIN EN 124469 T600(N) G(100) Mi

DE-DOP 0011 2025-12-02

X AVANT 

Mantelstein

DIN EN 124469 T200 (P) O(00) Mi

DIN EN 124469 T400 (N) G(50) Mi

DE-DOP 0014 2025-12-02

Y MULTI 

Mantelstein

DIN EN 124469 T200 (P) O(00) Mi

DIN EN 124469 T400 (N) G(50) Mi

DE-DOP 0014-MUL 2025-12-02

Es dürfen ausschließlich Feuerstätten angeschlossen werden, die in der Regel keine höheren 

Abgastemperaturen als 200 °C bzw. 400 °C erzeugen.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung

Für die Errichtung der Bauart in Gebäuden gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der 

Länder, die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in Verbindung mit den 

Bestimmungen von DIN 18160-1
2
.

7 DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre für Nassbetrieb - Anforde-

rungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012
8 DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre für Trockenbetrieb - Anfor-

derungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012
9 DIN EN 12446:2011-09 Abgasanlagen - Bauteile - Außenschalen aus Beton; Deutsche Fassung 

EN 12446:2011



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-7.4-3531

Seite 5 von 10 | 19. Februar 2026

Z215045.25 1.7.4-23/25

2.1.1 Feuerwiderstand

Außenschalenformstücke, welche vom Hersteller mit der Feuerwiderstanddauer LA901 

gekennzeichnet werden, müssen den Werkstoffangaben der in Tabelle 3 aufgeführten Prüf-

berichte entsprechen.

Tabelle 3: Prüfberichte über Untersuchungen zum Feuerwiderstand

Prüfbericht Prüfstelle

Nr. 3542-4 vom 17. September 2013 TU München - Forschungslabor für Haustechnik in 

85221 Dachau

2.1.2 Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G)

Für die Ausführung von Abgasanlagen mit der Klassifizierung W3 G2 dürfen nur Bauprodukte 

verwendet werden, die in ihrer Leistungserklärung einen Hinweis auf eine Innenschale nach 

Tabelle 4 mit der Angabe der Klassifizierung WA7 d. h. einer Wasserdampfdiffusionsrate der 

inneren Oberfläche von ≤ 2 g h−1 m−2 aufweisen. Dies ist durch den Hersteller in der Bedie-

nungs- und Montageanleitung anzugeben.

Tabelle 4: Keramik-Innenrohre mit der WA nach DIN EN 1457-27

Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklärung Nr.:

Profilrohr (isostatisch) mit Muffe DIN EN 1457-2
7
 – A3 N1 i WA DE-01-002-CPR-2019-07-11

2.1.3 Einbau in Gebäuden mit erhöhter Wärmedämmung sowie die Durchdringung von 

Wänden, Decken und Dächern

2.1.3.1 Allgemeines

Die im Abschnitt 1 aufgeführten Bauprodukte für Abgasanlagen und deren in der Kennzeich-

nung angegebene Abstand gilt für die Verwendung von Abgasanlagen in Gebäuden mit Wand-

, Decken- und Dachkonstruktionen aus oder mit brennbaren Baustoffen, die höhere Wärme-

durchlasswiderstände aufweisen.

2.1.3.2 Eigenschaften und Zusammensetzung der ersten Geschossdecke nach dem Feuerstättenan-

schluss

Die Gesamtdicke der zu durchdringenden ersten Geschossdecke nach dem 

Feuerstättenanschluss ist gemäß Tabelle 5 auszuführen. Die Festlegung des maximalen 

Wärmedurchlasswiderstandes erfolgt entsprechend Abschnitt 2.1.3.5. 

In der unteren Geschossdecke oder Zwischendecke sind Baustoffe, wie Mineral-

faserdämmstoff nach DIN EN 1430310 und Holz einsetzbar; vergleichbare Baustoffe sind 

ebenfalls verwendbar, sofern deren Anwendungsgrenztemperatur oberhalb von 85 °C liegt. 

Die dabei verwendeten Dämmstoffe müssen die in dem Gesetz zum Schutz vor gefährlichen 

Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)11 aufgeführten Kriterien erfüllen. Die Baustoffe müssen 

mindestens der Klasse E nach DIN EN 13501-112 entsprechen.

2.1.3.3 Eigenschaften und Zusammensetzung der zweiten bzw. der darüberliegenden Geschoss-

decke nach dem Feuerstättenanschluss oder der Dachdurchdringung

Die Gesamtdicke der zu durchdringenden zweiten bzw. der darüberliegenden Geschossdecke 

oder des zu durchdringenden Daches ist gemäß Tabelle 5 auszuführen. Sofern es sich um 

ein Schrägdach handelt, ist die Durchdringung ebenfalls auf das Maß gemäß Tabelle 5 zu 

10 DIN EN 14303:2016-08 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechni-

sche Anlagen in der Industrie – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 

(MW) - Spezifikation
11 Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt 

durch Artikel 296 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist"
12 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 

Bauprodukten
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begrenzen (siehe Anlagen 1 bis 18). Die Festlegung des maximalen Wärmedurchlasswider-

standes erfolgt entsprechend Abschnitt 2.1.3.5.

In der obersten Geschossdecke sind Baustoffe, wie Mineralfaserdämmstoff nach 

DIN EN 1430310 und Holz einsetzbar; vergleichbare Baustoffe sind ebenfalls verwendbar, 

sofern deren Anwendungsgrenztemperatur oberhalb von 85 °C liegt. Die dabei verwendeten 

Dämmstoffe müssen die in dem Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikalien-

gesetz - ChemG)11 aufgeführten Kriterien erfüllen. Die Baustoffe müssen mindestens der 

Klasse E nach DIN EN 13501-112 entsprechen.

2.1.3.4 Eigenschaften und Zusammensetzung der angrenzenden Wanddämmung

Die Gesamtdicke der an die Abgasanlage angrenzenden Wanddämmung ist gemäß Tabelle 5 

auszuführen. Die Festlegung des maximalen Wärmedurchlasswiderstandes erfolgt entspre-

chend Abschnitt 2.1.3.5.

2.1.3.5 Bestimmungen für die Wände, Decken und Dächer in hochwärmegedämmten Gebäuden

Wesentlichen Einfluss auf eine mögliche Temperaturerhöhung an angrenzenden brennbaren 

Bauteilen der einzelnen Wände-, Decken- und Dachkonstruktionen haben die Eigenschaften 

der eingesetzten Dämmschichten unter Berücksichtigung ihrer Dicke und des jeweiligen 

konstruktiven Aufbaus. Daher sind die nachfolgenden Bestimmungen für die Dämmwirkung 

zu beachten.

Der Wärmedurchlasswiderstand R der Bereiche mit mehrschichtigem Aufbau darf den in 

Tabelle 5 genannten Wert nicht überschreiten. Der Wärmedurchlasswiderstand darf von der 

Mitte des mehrschichtigen Aufbaus bis zur Oberfläche die Hälfte des in Tabelle 5 angegebe-

nen Maximalwertes nicht überschreiten (der Nachweis ist für beide Richtungen zu führen). Der 

maximale Wärmedurchlasswiderstand R kann rechnerisch mit nachfolgender Gleichung 

ermittelt werden:
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R

R... Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W

s... Dicke der Schicht i in m

 ... Wärmeleitfähigkeit der Schicht i bei 20 °C in W/(mK)

Der Wärmedurchlasswiderstand darf auch durch nachträglich aufgebrachte Dämmschichten 

oder Beschichtungen bzw. Verkleidungen den Maximalwert nicht überschreiten.
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Tabelle 5: Grenzwerte für angrenzende Wände, Decken und Dachdurchdringungen

Abschnitt der Abgasanlage
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ABSOLUT 35,5 mm

SIH / SOB 21 mm

ADVANCE 21 mm

SIK 21 mm

SEK 23 mm

SI4KP 21 mm

MULTI***   -

AVANT***   - 

0,058 W/m²K

17,14 m²K/W

0,6 m 0,087 W/m²K

11,43 m²K/W

0,4 m 0,035 W/m²K

28,57 m³K/W

1,0 m

ABSOLUT 35,5 mm

SIH 18 / 

SOB 18

31 mm

ADVANCE 31 mm

SIK
23 mm

SEK
23 mm

SI4KP
31 mm

MULTI***   -

AVANT***   -

0,058 W/m²K

17,14 m²K/W

0,6 m 0,035 W/m²K

28,57 m³K/W

1,0 m

* Wärmedurchgangskoeffizient in W/m²K

** Wärmedurchlasswiderstand in m²K/W

*** Der 50 mm breite Spalt zwischen Außenseite Außenschale und brennbaren Bauteil ist mit nichtbrenn-

baren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit zu verfüllen
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2.1.3.6 Einbau in hochwärmegedämmte Gebäude

Ergänzend zu den Bestimmungen der Landesfeuerungsverordnungen sind für 

hochwärmegedämmte Gebäude, insbesondere hochwärmegedämmte Decken, Wände und 

Dächern die folgenden Einbaukriterien einzuhalten, sowie den Werkstoffangaben der in 

Tabelle 6 aufgeführten Prüfberichte entsprechen.

Tabelle 6: Berichte über Untersuchungen zum Einbau in hochwärmegedämmte Gebäude

Bericht Prüfstelle

Nr. A 2143-00/15 vom 09. Februar 2015

Nr. A 2144-00/15 vom 19. Mai 2015

Nr. A 2456-00/21 vom 25. Juli 2022

Nr. A 2452-00/21 vom 6. Dezember 2021

Nr. A 2452-01/21 vom 8. Dezember 2021

Nr. A 2453-00/21 vom 9. Dezember 2021

Nr. A 2454-00/21 vom 13. Dezember 2021

Nr. A 2454-01/21 vom 17. Dezember 2021

Nr. A 2455-00/21 vom 21. Dezember 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH in 80339 

München

Sofern die Grenzwerte für angrenzende Wände, Decken und Dachdurchdringungen die in 

Tabelle 5 genannten Werte nicht überschreiten kann eine raumseitige Verkleidung inkl. Däm-

mung an den anderen beiden Seiten erfolgen.

Einbauvariante A: Eckkonstruktion gedämmt

Die Ausführung muss den Angaben der Anlagen 1 bis 12 entsprechen.

Die Abgasanlage ist dabei mit maximal zwei angrenzenden Seiten der Raumecke sowie einem 

Mindestabstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend der 

jeweiligen Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) anzuordnen.

Der entstehende Abstand zwischen Außenschale und Wanddecke oder Wandfläche muss mit 

Mineralfaserdämmstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-113 ausgefüllt werden und für 

eine Anwendungsgrenztemperatur von 150 °C geeignet sein. Hohlräume zwischen Außen-

schale der Abgasanlage und der Wände bzw. der Raumecken dürfen nicht entstehen.

Einbauvariante B: Eingeschossige Bauweise 

Die Ausführung muss den Angaben der Anlage 13 bis 18 entsprechen.

Die Abgasanlage für die eingeschossige Bauweise ist dabei mit maximal zwei angrenzenden 

der Raumecke sowie einem Mindestabstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen 

(Gxx/Oxx entsprechend der jeweiligen Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, 

Tabelle 1) anzuordnen. Der entstehende Abstand zwischen Außenschale und Wand bzw. 

Raumecke wird mit Mineralfaserdämmstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-113 ausge-

füllt. Die anderen beiden Seiten können mit Dämmung und Verkleidung versehen werden.

Einbauart Decken- und/ oder Dachdurchführungen

Die Ausführung der Decken und Dachdurchführungen muss den Angaben in den Anlagen 1 

bis 18 entsprechen.

Die Decken- und Dachdurchführungen sind mit direkt an die Außenschale angrenzendem 

Mineralfaserdämmstoff ohne Wärmebrücken auszuführen. Angrenzende brennbare 

Schichten müssen einen Mindestabstand von 50 mm aufweisen und Typen mit der Tempera-

turklasse T200 einen Mindestabstand von 0 mm. Hohlräume zwischen der Außenschale der 

Abgasanlage und der Wände sowie der Durchführungsöffnung dürfen nicht entstehen. Sofern 

13 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfungen
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die Abdichtung der Übergänge von der Abgasanlage zur Decke bzw. zur Wand durch Folien 

erfolgt, müssen diese eine Anwendungstemperatur von mind. 85 °C aufweisen.

Angrenzende Baustoffe

In den zur Abgasanlage angrenzenden Bereichen sind Baustoffe wie Mineralfaserdämmstoff 

nach DIN EN 1430310, DIN EN 1316214 und Holz einsetzbar; vergleichbare Baustoffe sind 

ebenfalls verwendbar, sofern deren Anwendungsgrenztemperatur oberhalb von 85 °C liegt. 

Die dabei verwendeten Dämmstoffe müssen die in dem Gesetz zum Schutz vor gefährlichen 

Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)11 aufgeführten Kriterien erfüllen. Die Baustoffe müssen 

mindestens der Klasse E nach DIN EN 13501-1
12

 entsprechen und für eine Anwendungstem-

peratur von 150 °C geeignet sein.

2.1.4 Geschosshohe Ausführung der Abgasanlagen

Die werkseitige Herstellung der geschosshohen Systemabgasanlagen erfolgt unter Verwen-

dung der in Tabelle 1 aufgeführten Systeme. Die Höhe der Fertigteilabschnitte beträgt maxi-

mal 8 m; sie sind entsprechend Abschnitt 2.2.1 zu bewehren. Entsprechende Montage- und 

Transportsicherungen sind anzubringen.

2.1.5 Errichtung der Abgasanlagen

2.1.5.1 Schornsteine

Für die Errichtung von Systemschornsteinen sind Produkte gemäß Tabelle 1, Typ A, D, G, K, 

L und Q sowie Tabelle 2 zu verwenden.

2.1.5.2 Abgasleitungen

Für die Errichtung von Systemabgasleitungen sind Produkte gemäß Tabelle 1, Typ B, E, H 

und M sowie Tabelle 2 zu verwenden.

2.1.5.3 Luft-Abgas-System (auch Rußbrand beständige)

Für die Errichtung von Luft-Abgas-Systemen sind Produkte gemäß Tabelle 1, Typ C, F, I, J, 

N, O, P und R sowie Tabelle 2 zu verwenden.

2.1.5.4 Schächte für Abgasleitungen

Aus Formstücken gemäß Tabelle 2, Typ V, W, X und Y nach DIN EN 12446
9
 mit einer Wand-

dicke von ≥ 50 mm dürfen Schächte für Abgasleitungen und Luft-Abgas-Systeme mit einer 

Klassifizierung von maximal T200 errichtet werden. Für die Ausführung gilt DIN 18160-1
2
. 

2.1.5.5 Mehrfachbelegung von Abgasanlagen

Es dürfen bis zu drei handbeschickte Feuerstätten (Kaminöfen, Heizeinsätze oder Speicher-

feuerstätten) oder drei Einzelraumfeuerstätten für Pelletbetrieb ohne Gebläse (Verbrennungs-

luft- bzw. Abgasgebläse) mit einer maximalen Nennwärmeleistung von jeweils 15 kW ange-

schlossen werden. Feuerstätten ohne Gebläse dürfen ohne besondere Maßnahmen ange-

schlossen werden.

Die Höhe des Luft-Abgas-Schornsteins über der obersten Feuerstätte muss mindestens 4 m 

betragen. Zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen der Feuerstätten kann eine 

Überströmöffnung zwischen Luft- und Abgasschacht im unteren Bereich des Schornsteins 

vorgesehen werden; dabei ist ein Abstand von ≥ 1,10 m zum Feuerstättenanschluss und 

≥ 0,20 m zum Verbrennungsluftanschluss der untersten Feuerstätte einzuhalten. Sofern eine 

geregelte Überströmöffnung mit einem Solldruck ≤ 10 Pa eingesetzt wird, ist kein besonderer 

Abstand zwischen Überströmöffnung und dem untersten Verbindungsstückanschluss einzu-

halten. Die Querschnittsfläche des Luftschachtes muss mindestens 1,1-mal größer sein als 

die des Abgasschachtes; geringere Querschnittsflächen des Luftschachtes sind möglich, 

sofern dies in einer feuerungstechnischen Bemessung nach DIN EN 13384-215 berücksichtigt 

ist.

14 DIN EN 13162:2015-10 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 

(MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2012+A1:2015
15 DIN EN 13384-2:2019-09 Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: 

Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen; Deutsche Fassung 

EN 13384-2:2015+A1:2019
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2.2 Bemessung

2.2.1 Standsicherheit

Für den Standsicherheitsnachweis der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von 

DIN 18160-1
2
, Anhang M. 

Für Schachtgruppen mit biegesteifer Verbindung der einzelnen Abschnitte sind die erforder-

lichen Bewehrungsstäbe in den Eckkanälen einschließlich der Bauteile für die biegesteife 

Verbindung (allgemein bauaufsichtlich zugelassene Pressmuffen) für jeden Einzelfall festzu-

legen. Diese Abgasanlagen sind hinsichtlich der Beanspruchungen bei Lagerung, Transport 

und Montage sowie für die Beanspruchungen im eingebauten Zustand (Eigenlast und Wind-

last) auf der Grundlage statischer Nachweise zu bewehren. Die maximale Fertigteilhöhe be-

trägt 8 m.

Die Aufnahme der Horizontalkräfte durch aussteifende Dächer oder Decken ist in jedem 

Einzelfall nachzuweisen.

2.2.2 Feuerungstechnische Bemessung

Für die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen, 

Luft-Abgas-Systeme auch Rußbrand beständige Luft-Abgas-Systeme) gelten die Bestim-

mungen von DIN EN 13384-116 (Einfachbelegung) und DIN EN 13384-2
15

 (Mehrfachbele-

gung).

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Für die Ausführung der Abgasanlage gelten die Bestimmungen der DIN 18160-12.

2.4 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist in Anlehnung 

an DIN 18160-12 Abschnitt 4.1.2.1 mit einem Typschild nach Abschnitt 4.4 in Verbindung mit 

Abschnitt 5.3 v.g. Norm zu kennzeichnen. Dabei ist die Zulassungsnummer und die jeweilige 

Nutzung anzugeben.

2.5 Übereinstimmungserklärung des Ausführenden

Der Ausführende, der die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestätigung der Überein-

stimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a, Abs. 5 i. 

V. mit § 21 Abs 2 MBO)17. 

Ronny Schmidt Beglaubigt

Referatsleiter Hajdel

16 DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: 

Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung; Deutsche Fassung 

EN 13384-1:2015+A1:2019
17 Nach Landesrecht
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